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sozial ist ischen Staates achtet und sich in gesel lschaft l iche 

Akt iv i täten zur Fest igung und Weiterentwicklung der sozial ist i -  

sehen Ordnung eingl iedert .  Die Verdächt igenbefragung hat dabei 

weichenstel lende Bedeutung, insofern trotz Begründung des Ver

dachts einer Straftat von der Einlei tung eines Emitt lungsver- 

fahrens abgesehen werden sol l .

Neben der Verwirkl ichung erster erzieherischer Einf lußnahme 

muß die Aufklärung der Straftat damit,  verbunden werden, über 

das unmittelbare strafprozessuale Prüfungsstadium hinausgehend 

den Prozeß der weiteren Erziehung des Straftäters einzulei ten 

und in den Grundzügen vorauszubest immen. Dazu ist  zunächst not

wendig, anknüpfend an die im operat iven Stadium der Bearbei

tung gesicherten Erkenntnisse die Erziehungsfähigkeit  und die 

Erziehungsbereitschaft  des betreffenden Arbeitskol lekt ivs, bei 

jugendl ichen Straftätern auch der betreffenden Famil ien, heraus 

zuarbeiten. Dazu bedarf es gegebenenfal ls der Durchführung von 

Zeugenvernehmungen und darüber hinausgehend außerhalb der Ver

dachtshinweisprüf ung Aussprachen mit  dem Leiter des Kol lekt ivs 

oder mit  best immten Kol lekt ivmitgl iedern, bzw. mit  Erziehungs

berecht igten .  Ist  bei einer Straftat die fehlerbezogene Er

ziehungsfähigkeit  und Erziehungsbereitschaft  des'Kol lekt ivs 

bzw. der Famil ie zu bejahen, sind konkrete Maßnahmen, wie Aus

sprachen u. a. zu konzipieren, die im Anschluß an die Ver

dachtshinweisprüf ung wirksam werden können. Dazu ist  es erfor

derl ich, daß den Kol lekt iven unter Wahrung der gebotenen Konspi 

rat ion sowohl die Bestät igung ( im Sinne des Vorl iegens der 

straftatbegründenden Umstände) des Verdachts einer Straftat 

als auch die Gründe für die Nichteinlei tung eines Ermit t lungs

verfahrens mitzutei len sind. Ein Kol lekt iv kann die ihm inne

wohnenden Potenzen zur Erziehung eines Straftäters nur dann 

nutzen, wenn es für die Verwirkl ichung der ihm zukommenden 

Aufgabenstel lung ausreichend über Umstände, die mit  der Straf-
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